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Vernehmlassung zur vorgezogenen Verordnungsrevision Tierarzneimittelrecht 
(20.04.2021 bis 11.08.2021) 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt : EFBS 
 
Adresse, Ort : Geschäftsstelle EFBS, c/o Bundesamt für Umwelt, CH-3003 Bern 
 
Kontaktperson : Elisabetta Peduzzi 
 
Telefon : +41 (0)58 460 52 38 
 
E-Mail : elisabetta.peduzzi@efbs.admin.ch 
 
Datum : 09.07.2021 
 
Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
2. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 11.08.2021 an folgende E-Mail-Adresse:  

vernehmlassungen@blv.admin.ch  
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1 Allgemeine Bemerkungen  

Die EFBS hält diese Anpassungen, mit denen Handelshemmnisse mit der EU vermieden werden sollen, für wichtig und steht der geplanten Änderung 
daher positiv gegenüber. Grundsätzlich begrüsst die Kommission auch sehr, dass bestimmte antimikrobielle Wirkstoffe für die Anwendung beim Menschen 
vorbehalten bleiben sollen (gemäss TAMV Art. 8 Abs. 1bis). Sobald die Liste dieser Wirkstoffe feststeht, was momentan leider noch nicht der Fall ist, aus 
Sicht der EFBS aber sehr wichtig wäre, wird die Kommission diese mit Interesse anschauen.  
Konkrete Angaben zu Dosierungen und Umwidmungen liegen noch nicht vor und sind auch in den EU-Richtlinien noch nicht enthalten.  
Die Kommission hält es daher für sinnvoll, weiterhin einen «off-label-use» beizubehalten, um Therapie-Engpässe zu verhindern. Insbesondere im Hinblick 
auf die zunehmende Antibiotikaresistenz-Problematik begrüsst die Kommission, dass Tierärztinnen und Tierärzte ohne Zusatzaufwand Zugang zu 
Präparaten mit First-Line-Wirkstoffen erhalten 

 
 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

   Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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